
kultiviert worden sein. Die Pfl anzungen müssen in der Baumschule vor Ort 
besichtigt werden können. 

d) Für Art und Größe der zu pfl anzenden Bäume 2. Ordnung gelten folgende Fest-
setzungen:

-zulässige Arten sind heimische Gehölze wie z.B.:
Acer campestre   Feldahorn
Carpinus betulus   Hainbuche
Corylus colurna   Baumhasel
Malus syvestris   Wildapfel
Prunus avium   Vogelkirsche
Sorbus aria   Mehlbeere
Sorbus aucuparia   Eberesche
Obstgehölze in Sorten

- Pfl anzgröße

3 x verpfl anzt aus extra weitem Stand mit Stammumfang 16/18 cm.
Bäume müssen aus süddeutschen Aufzuchtgebieten (Bayern und Baden- 
Württemberg, ausgenommen Bodensee-Gebiet und Bereich Oberrhein) 
kultiviert worden sein. Die Pfl anzungen müssen in der Baumschule vor Ort 
besichtigt werden können. 

e) Zusätzlich ist je angefangene 50 m² Grundstücksfl äche mindestens 1 Strauch 
zu pfl anzen,  für Art und Größe gelten folgende Festsetzungen:

-zulässige Arten sind heimische Gehölze wie z.B.:
Amelanchier canadensis  Felsenbirne
Cornus mas   Kornelkirsche
Cornus sanguinea  Hartriegel
Corylus avellana   Haselnuss
Crataegus monogyna  Weißdorn
Deutzia magnifi ca   Deutzie
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen
Hydrangea   Hortensie
Ligustrum vulgare   Liguster
Lonicera xylosteum  Heckenkirsche
Prunus spinosa   Schlehe
Rhamnus catharticus  Kreuzdorn
Rosa  i. S.    Wildrose
Sambucus nigra   Holunder
Syringa vulgaris   Flieder
Taxus baccata   Eibe
Viburnum lantana   Schneeball
Beerensträucher in Sorten

- Pfl anzgröße

2 x verpfl anzt. Mindesthöhe 125/150 cm.

f)  Pfl anzfl äche als Ortsrandeingrünung,
  mehrreihig zu bepfl anzen als aufgelockerte  
 Buschhecke mit heimischen Baum-    
 und Straucharten, der o.g. Pfl anzlisten

g) Die Pfl anzung von Scheinzypressen-, Thujen- und Fichten als Hinterpfl anzung 
von Einfriedungen sind unzulässig, ebenso das Pfl anzen von fremdländischen 
Nadelgehölzen wie Zedern und Zypressen, von blauen Formen der Fichte und 
Tanne sowie von Hängeformen der Birke, Buche, Esche und Ulme.

h) Als Einfriedung der Grundstücke sind max. 0,90 m hohe, für den Sichtschutz 
mit Sträuchern hinterpfl anzte Holzzäune ohne Betonsockel, zwischen den Bau-
grundstücken nur Maschendrahtzäune, zugelassen. 
Geschlossene, durchgehend blickdichte Hecken sind unzulässig.
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Die Gemeinde    BERNBEUREN

erlässt gem. § 2 Abs. 1 sowie §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. 9. 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert am 21. 12. 2006 (BGBl. I S. 

3316), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - BauNVO - in der Bekanntma-

chung der Neufassung vom 23. 1. 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Geset-

zes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 

vom 22. 4. 1993 (BGBl. I S. 466), Art. 81 der Bayer. Bauordnung - BayBO - in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. 8. 2007 (GVBl. S. 588) zuletzt geändert am 25. 2. 2010 (GVBl. S. 66) 

und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO - in der Fassung der Bekannt-

machung vom 22. 8. 1998 (GVBl.  S. 796), zuletzt geändert am 27. 7. 2009 (GVBl. S. 400), diesen 

Bebauungsplan als

     Satzung:

 A. FESTSETZUNGEN

 1. Geltungsbereich

   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

 2. Art der baulichen Nutzung

Das gesamte Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 4 BauNVO als 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise mögliche Zulässigkeit von sonstigen nicht 
störenden Gewerbebetrieben, Gartenbaubetrieben und Tankstellen ist nicht Bestandteil 
dieses Bebauungsplans.

 3. Maß der baulichen Nutzung

a) 145  höchstzulässige Grundfl äche in m²,
 bezogen auf die überbaubare Fläche eines Baugrundstücks;
 z.B. 145 m²

Werden Garagen in das Hauptgebäude, einschließlich möglicher Widerkehr, integriert 
und mit einer Hauptnutzung überbaut, so erhöht sich die zulässige Grundfl äche bei 
Doppelgaragen um 25 m² und bei Einzelgaragen um 15 m². Überschreitungen der 
festgesetzten Grundfl äche durch die Grundfl ächen von Balkonen, Terrassen, nicht mit 
Räumen überbauten offenen Überdachungen und mit dem Hauptbaukörper verbun-
denen baulichen Anlagen sowie von allen sonstigen in den Abstandsfl ächen gem. Art. 
6 Abs. 8 BayBO zulässigen Bauteilen, sind bis zu 25 % und Überschreitungen durch 
Grundfl ächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu weiteren 75 
% zulässig.

b) Im gesamten Baugebiet sind höchstzulässig 2 Vollgeschosse festgesetzt.

c) Traufseitige Wandhöhen von Hauptbaukörpern sind auf 5,00 m und von Garagenge-
bäuden bei zweiseitiger Grenzbebauung auf 3,00 m über den festgesetzten Grundkoten 
zu begrenzen. Für Garagen ohne beidseitige Grenzbebauung gilt als Bezugshöhe das 
natürliche Gelände am tiefsten Punkt. Traufseitige Wandhöhen von Widerkehren dürfen 
die der Hauptbaukörper um nicht mehr als 0,50 m überschreiten. Die Wandhöhen sind 
bis zum Schnitt zwischen Gebäudeaußenwandfl ucht und Dachoberkante zu messen. 

 4. Bauweise, Mindestgrundstücksgröße, Zahl der Wohnungen 
und überbaubare Grundstücksfl äche

a) Im gesamten Baugebiet sind nur Einzelhäuser auf mindestens 600 m² Grundstücks-
fl äche mit höchstens 2 Wohnungen zulässig.

     
b)  Baugrenze

  
 5. Freifl ächengestaltung

a) Veränderungen des natürlichen Geländes durch Aufschüttungen und Abgrabungen sind 
nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaßes bis höchstens 
60 cm zulässig. Entsprechends gilt für Terrassenaufschüttungen. Jedes Grundstück ist 
ohne Höhensprung an die Nachbargrundstücke anzuschließen. Unvermeidbare Stütz-
mauern sind mindestens einen Meter von der Grenze benachbarter Baugrundstücke 
abzurücken, in ihrem sichtbaren Teil auf 60 cm Höhe zu begrenzen und sind als Natur-
steintrockenmauern auszuführen.

b) Befestigte Flächen (Wohnwege, Garagenzufahrten, offene Stellplätze und 
Hauszugänge sowie Terrassenfl ächen) sind mit Schotterrasen, wassergebun-
dener Kiesdecke, Rasensteinen oder trocken verlegtem Pfl aster bzw. Platten zu 
befestigen. Bituminöse Beläge sowie mit Pressfugen verlegte Verbundsteine, 
soweit das Steinmaterial selbst nicht wasserdurchlässig ist, sind unzulässig.

6. Bauliche Gestaltung

a) Hauptbaukörper sind mit symmetrischen Satteldächern in einer Dachneigung 
von 23° bis 28° zu errichten. Pultdächer sind zulässig, wenn der Pultfi rst an 
die Wand eines höheren Hauptbaukörpers angebaut ist. Die Längsachse von 
Hauptbaukörpern muß ein Fünftel länger sein als die Giebelbreite. 

 Nebengebäude und an den Hauptbaukörper angebaute oder freistehend errich-
tete Garagen können mit Satteldächern oder mit extensiv begrünten Flach-
dächern ausgeführt werden. Garagen auf den Grundstücken Nr. 8 bis 11 sind 
straßenseitig in durchlaufender Wandfront ohne Höhenversatz zu errichten und 
in ihrer straßenseitigen Gestaltung auf einander abzustimmen.

 Alle geneigten Dächer eines Baukörpers sind der Dachneigung des Hauptbau-
körpers anzugleichen. Eine Abweichung innerhalb der festgesetzten 23°-28° ist 
möglich. Sie sind mit roten Tonziegeln oder roten Betondachsteinen zu decken. 
Wintergärten sind davon ausgenommen. Zur Nutzung von Solarenergie sind 
auch sogenannte Energiedächer zulässig, die in rotem oder kupferfarbenem 
Farbton ausgeführt sind.

b) Widerkehren mit hochgesetzter Traufe sind auf eine Breite von höchstens 
4,50m,  mit dem Hauptbaukörper bündiger Traufe auf eine Breite von höchstens 
6,75 m zu beschränken. Widerkehren mit erhöhter Traufe müssen mit ihrer Gie-
belseite mindestens 1,00 m, höchstens jedoch 2,25 m, traufbündige Widerkeh-
ren höchstens 6,00 m aus der traufseitigen Wandfl ucht des Hauptbaukörpers 
vortreten. Sie sind in einem Abstand von mindestens 2,25 m vom Giebel des 
Hauptbaukörpers zu setzen.

 Auf jeder Dachfl äche des Hauptgebäudes ist jeweils nur eine um mindestens 
1,50 m von der Mitte der traufseitigen Wand gerückte Widerkehr zulässig.

 Gauben und Dacheinschnitte (negative Gauben) sind unzulässig.
Liegende Dachfl ächenfenster sind auf 2,50 m² Glasfl äche je Dachfl äche zu 
beschränken und höchstens dreimal, bei Widerkehren höchstens zweimal je 
Dachfl äche zugelassen. Solarkollektoren und Fotovoltaikmodule sind nur ohne 
Aufständerung in der Dachebene in zusammenhängender rechteckiger Fläche 
zulässig. Bei Widerkehren ist zu Kehllinien ein Abstand von mindestens 1,00 m 
einzuhalten.

 Geneigte Dachfl ächen sind allseitig mit Dachüberständen von mindestens 80 
cm, bei Nebengebäuden, Garagen und Widerkehren von mindestens 40 cm 
zu versehen. Dies gilt aus gestalterischen Gründen auch für grenzständige 
Gebäude, soweit die Zustimmung des Nachbarn vorliegt (BGB). Kastengesimse 
sind unzulässig.

c) Die Außenwände von Hauptbaukörpern und Garagen sind zu verputzen oder 
ganz oder in Teilen in senkrechter oder waagrechter Holzschalung zu verklei-
den. Gebäude in Massivholzbauweise sind zulässig. Als Anstrich für alle Bau-
teile sind gedeckt weiße oder pastellfarbene Anstriche zu verwenden. Farblich 
abgesetzte Sockel an Gebäuden sind nur in grauen oder braunen Naturfarben 
erlaubt. Die Verwendung von Zyklopenmauerwerk sowie von Kunststoff- und 
Metallplatten an Fassaden, Gebäudeteilen und Außenanlagen ist nicht zulässig.

7. Öffentliche Verkehrsfl äche

a)  Gemischt genutzte Verkehrsfl äche

b)  Straßenbegleitgrün

Der 3 m breite Streifen entlang des Flurwegs ist als Ortsrandeingrünung gem. 
Festsetzung 9 f) zu bepfl anzen.

c)  Straßenbegrenzungslinie

 8. Nebengebäude, Garagen und offene Stellplätze

a) Nebengebäude sind im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Vorschriften in 
einem Mindestabstand von 3,00 m von der Grundstücksgrenze auch außerhalb 
der Baugrenzen zulässig. Sie sind weitest möglich in die Hauptbaukörper und 
Garagengebäude zu integrieren.

b)  Fläche für Garagen

 Garagen sind nur innerhalb der hierfür bezeichneten Flächen sowie innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfl äche zulässig. Die Giebel von Garagen dürfen 
insbesondere zur Unterbringung von Gartengeräten, Fahrrädern oder Holzlegen 
die festgesetzten Grenzen von bis zu 1,50 m überschreiten. Vor Garagen ist ein 
mindestens 5,00 m tiefer Stauraum zur öffentlichen Verkehrsfl äche uneingefrie-
det freizuhalten. 

 Carports und Wellblechgaragen sind unzulässig.

  offener mit dem Garagendach überdeckter   
 Durchgang

 Entlang der Grundstücksgrenze ist eine höchstens 1,60 m hohe Wand mit auf-
gesetzten Stützen und dazwischen liegendem Luftraum zu errichten.

c) Offene Stellplätze sind in einem Abstand von bis zu 7,50 m von der Straßenbe-
grenzungslinie allgemein zulässig.

9. Grünordnung

a) Auf Grundstücken mit einer Fläche von 600 bis 800 m² sind 3 Bäume, hiervon 
mindestens ein Baum 1. Ordnung, auf Grundstücken mit einer Fläche von über 
800 m² sind 4 Bäume, hiervon mindestens zwei Bäume 1. Ordnung zu pfl anzen.

b) Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind, soweit sie nicht als 
Geh-, Fahr- und Terrassenfl äche oder als Stellplätze für Kraftfahrzeuge angelegt 
sind, unbefestigt zu halten, gärtnerisch zu gestalten und mit Bäumen und Sträu-
chern zu bepfl anzen. 
 

c) Für Art und Größe der zu pfl anzenden Bäume 1. Ordnung gelten folgende Fest-
setzungen:

-zulässige Arten sind heimische Gehölze wie z.B.:
Acer platanoides   Spitzahorn
Acer pseudoplatanus  Bergahorn
Betulan pendula   Birke
Fagus sylvatica   Rotbuche
Fraxinus excelsior   Esche
Juglans regia   Walnuss (nicht auf Parkplätzen)
Populus alba   Silberpappel
Quercus robur   Stieleiche
Tilia cordata ‚Greenspire‘  Stadtlinde (nicht auf Parkplätzen)
Ulmus carpinifolia   Feldulme

- Pfl anzgröße

Hochstämme aus extra weitem Stand, 3 x verpfl anzt. Mindeststammumfang
18 - 20 cm
Bäume müssen aus süddeutschen Aufzuchtgebieten (Bayern und Baden- 
Württemberg, ausgenommen Bodensee-Gebiet und Bereich Oberrhein) 

i) Die nach den Festsetzungen 9.c) bis f) gepfl anzten Bäume und Sträucher sind 
zu pfl egen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume müssen auf Kosten der Eigen-
tümer nachgepfl anzt werden.

10. Höhenkotierung und Vermaßung

a) 
772.00

 Grundkote in Metern über Normal Null;
 z.B. 772,00 m über NN

Die jedem Bauraum zugeordnete NN-Kote setzt keine gelände- oder gebäude-
bezogenen Höhen fest, sondern dient allein als Bezugshöhe zur Bestimmung 
der höchstzulässigen Wandhöhen (Festsetzung 3.c) sowie Aufschüttungen und 
Abgrabungen (Festsetzung 5.b).

b) 18  Maßzahl in Metern; z.B. 18,00 m

B. HINWEISE

 1. Grundstücke

882    Flurnummer; z.B. 882

  bestehende Grundstücksgrenze

 aufzulassende Grundstücksgrenze

  vorgeschlagenen Grundstücksgrenze

13
701

 Nummer und Flächengröße des vorgeschlagenen 
Baugrundstücks z.B. Nr.13 mit 701 m²

 2. Gebäude

 vorgeschlagener Baukörper

 3. Topografi e

 Höhenlinie des natürlichen Geländes mit Höhenangabe 
über Normal Null; z.B. 772,00 ü.NN

  
 4. Grünordnung

a)  vorgeschlagener Standort für Bäume 1. und 2. Ordnung

b) Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände nach dem Bayer. Nachbar-         
recht (AGBGB) ist bei allen Gehölzpfl anzungen zu beachten.

c)      Vorschlag für uneingefriedete Vorgartenfl äche

 5. Versorgungsanlagen

a)      Bestehende Wasserleitung

 Die Baugrundstücke sind unmittelbar an die zentrale Wasserversorgung anzu-
schließen.
Die bestehende Wasserleitung entlang des Flurwegs darf nicht überbaut oder 
überpfl anzt werden. Bei Anpfl anzung von Bäumen und tief wurzelnden Sträu-
chern im Bereich der Wasserleitung ist das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 zu 
beachten. Für alle Hausanschlussleitungen gilt entsprechendes.

b) Das Niederschlagswasser ist vorrangig auf dem Grundstück zu versickern, 
soweit es nicht als Brauchwasser für Toiletten, Waschmaschinen und Gartenbe-
wässerung genutzt wurde. Sollte kein versickerungsfähiger Untergrund vor-
handen sein und die Aufnahmefähigkeit von Sickerschächten und/oder Rigolen 
nicht ausreichen, ist das Abwasser in den gemeindliche Regenwasserkanal 
einzuleiten. Das häusliche Abwasser ist dem gemeindlichen Schmutzwasserka-
nal zuzuleiten.

c)  Bestehende 20 KV-Stromleitung mit Schutzstreifen, 
 wird verkabelt

 Strom und Telefonleitungen sind zu verkabeln.

6. Immissionsschutz

An das Baugebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Die mit der land-
wirtschaftichen Nutzung einhergehenden Lärm- und Geruchsemissionen, insbeson-
dere die Ausbringung von organischen Düngern sind zu tolerieren.

7. Grundstücks- und Straßenvermaßung

 Bezugslinie für die Grundstückseinmessung; z.B. Nr. 2
 Bezugspunkt für die Grundstückseinmessung; z.B. Nr. 1

 Winkelstellung für Grundstücks- und Straßeneinmessung
 

  

8. Bauvollzug

a) Die festgesetzten Baugrenzen sind in den Erdgeschossgrundriss des Bauge-
suchs einzutragen.

b) Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepfl anzungen, Befestigungen, 
Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind in einem Freifl ächengestal-
tungsplan, i.d.R. ausreichend in Form eines auf das gesamte Grundstück aus-
geweiteten Erdgeschossgrundrisses, nachzuweisen. Dabei sind die Höhen des 
natürlichen Geländes einzutragen sowie alle geplanten Geländeveränderungen 
durch ein auf Normal Null bezogenes Nivellement darzustellen.

c) Die Gemeinde kann im Einzelfall anstelle des Freistellungsverfahrens ein Bau-
genehmigungsverfahren verlangen.

      Bernbeuren, den ...............................   Inning, den  16.12.2010

.........................................................   .........................................................
(1. Bürgermeister)      (Entwurfsverfasser)

GEMEINDE Bernbeuren 

Bebauungsplan für das Gebiet
Straßfeld WA

Übersicht  M 1 : 5 000

M 1 : 500

VERFAHRENSVERMERKE

 1. Die Gemeinde Bernbeuren hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 4. 5. 2010 
die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28. 5. 2010 ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

 2. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung in der Fassung vom 
11. 8. 2010 wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 30.8.2010 mit 26.9.2010 zur früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 
BauGB in der Zeit vom 26.8.2010 mit 23.9.2010 beteiligt.

 3. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung in der Fassung  vom 
5. 10. 2010 wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 2.11.2010 mit 3.12.2010 öffent-
lich ausgelegt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 2.11.2010 mit 3.12.2010 beteiligt.

 

 4. Die Gemeinde Bernbeuren hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2010 
den Bebauungsplan mit Begründung in der Fassung vom 16.12.2010 gem. § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

(Siegel)      Bernbeuren, den 22.12.2010

       

       ....................................................
       (1. Bürgermeister)

 5. Der Bebauungsplan wurde am 23.12.2010 ortsüblich durch Anschlag an den 
Gemeindetafeln bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit gem. § 10 Abs.3 
BauGB rechtsverbindlich und kann ab 23.12.2010 auf Dauer im Rathaus Bern-
beuren, Marktplatz 4, 86975 Bernbeuren, eingesehen werden.

(Siegel)      Bernbeuren, den 23.12.2010

       ....................................................
       (1. Bürgermeister)


